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Bertin, 11. Oktober 2008

Sehr geehrter Her Reichh€?er.

harzlichen Dank tür die po$lkarte zum lhemä Volksabstimmu.rg, ln der Sie mich umUlerstotzüng für die Rsa:isierul0 eines bundsswejl.n Volisabslimmungsrechts
bften.

unsere D€mok-rat,e lebt ganz wesentich davon. dass d'" Bürger an der poritischeir
Entschsid,ungsfindüng teilhaben. Die poritik muss sich da;er serbstverstärdrich
d&rüber GedanNen machan, we ste den Bü,ger an den fntschBidungsprozsßen
zeitgemäß beteilige! kann - ns!€ Technologren und EnlschetdungsJeldli mahnenund bieten immer rrieder neue Beteiftgungglormen, dte wrr ln äetracii ziehenm0ssen, um eine lebondige und bälgernahe Demokrati€ I bleiben.

Die entscheidende Frage rsr jedoch, werchs Miter dafür äul der unbr3chiedrichen
rnlscnetdungr5ebenen von gund, land und Kommune zur Ve.ra:gung stehen undgeeignat sind. Ar.rf kommunater lbene mag es für Modelle der Vötsgeseugeaung
ernige gut€ Gründe gaben. Bei den dortigon Etlscheidrngen geht es In äIer Regelum Sacbve*ralte. üb.r die sicl.| ,lle Btirger der Gemä;nOj ohne uoermafigen
Auiryand iniofmieaen lönnen und rran denen d,e meßbn Gemeindabürgrr in derein6n ode. anderen Wei.(] auch selbst betfoflen sand.

Arf Bundesebene sleht die Läg€ jedoch ganz anders ,!s. Db Komplex&it d€.Materlen ist ar, Bundesebane iriaer neget-ungteicn gronei,-Oie t:narbeitung in dieDelails einy zur Absl|lmuag stshonden Fragi in viÄlen fillon Oen eLirg::i kaumzumutbar. Ztdem sind ruf Bundesebene in vielen Fällsn Fragen zu entschciden, vonrtenen jewellg nur besl,mmte kleine Gruppen der gevölker-ung betfoffen sind. DieMehrheil der 8evöllerung wa:de sicl. für iotche Votksbegehrei nlht ,n,uru"","rrn.
€ine veßchwindend kleine Minderheil könnle dant unt; Umständen sogar Zieledurchsetz€n, die dem Gemelnwat], geradezu zuwidarlaufen.

Deshaltr wäre es nach meiner Ubefteugung ein faischer Weg, wenn bere{s 100.000SJimmberochtigte d9m Bundeslag einen Gesetzessntwu* iu|" geiassung vortegenNonnten, wie ,ut der homepage vorgeschlagen, dergn Adres$s atJ' der



vorgedruckten Postkarte zu finden ist. Das gleiche gilt auch für das in dem Vorschlaq
für Volksbegehren vorgesehene Quorum für den Erfolg eines Volksentscheids. Be]
der Geltung solcher Regelungen könnten Gesetze ohne Rücksicht auf die
Unterstützung durch die Mehrheit der zur Gesetzgebung berufenen, demokratisch
gewählten Volksvertreter zustande kommen - und auch unabhängig von der
Unterstützung durch die Mehrheit der Bevölkerung. Dies widerspräche dem
Mehrheitsprinzip, einem der grundlegenden Elemente der Demokratie.

Mit derartigen Reglungen wird die Demokratie nicht gestärkt, sondern aller
Voraussicht nach sogar geschwächt werden. Die vorgeschlagenen Modalitäten für
die Volksinitiativen, -begehren und -entscheide auf Bundesebene würden allenfalls
Interessens- und Lobbygruppen stärken, da diese Gruppierungen bekanntermaßen
ein hohen Mobilisierungspotential besitzen, um öffentliche Diskussionen anzustoßen.
Es wären aller Voraussicht nach kaum die Bürger, sondern solche
Interessensverbände, die bei Geltung der von lhnen vorgeschlagenen Regelungen
ihre Sonderinteressen durchsetzen würden, und zwar ohne über parlamentaris;he
lvlehrheiten zu verfügen oder solche Mehrheilen überzeugen zu müssen, uno onne
dass sich die Mehrheit der Bürger für das jeweilige Anliegen im konkreten Fall auch
nur zu interessieren bräuchte. Letztendlich könnten auf dies Weise sogar die
Parteien Gesetze durchsetzen, für die sie auf parlamentarischem Wege nicht einmal
annährend eine Mehrheit erhalten würden. Darin kann ich keine Stärkuno der
Demokratie, keinen Weg in eine bessere Welt, wie Sie ihn sich wünschen, erkennen.

Unser Grundgesetz nennt mit dem Artikel 21 die parteien als die zentralen
Instrumente der politischen Willensbildung und hat damit in seiner über Ss-jäjrigen
Geschichte ein sehr stabiles l\ilodell der parlamentarischen Demo'kütie
hervorgebracht. Dieses Modell sollten wir nicht durch unausgewogene Vorschläge
für eine sogenannte Volksgesetzgebung aufs Spiel setzen. Sollten Sie mit dÄn
aktuellen Willensbildungsprozessen grundsätzlich unzufrieden sein, schlage ich
lhnen vor, dass Sie sich selber statt für die Volksabstimmung in einer partei lhrer
Wahl engagieren und dort an der Willensbildung aktiv teilnehmen.

l\rit freundli n Grüßen
l h r

Dr. Christian Ruck, N/ldB
I


